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Siedlergemeinschaft AUGRABEN e.V. 
Forchheim / Oberfranken 

Stand: 11/2025 

 
Nutzungsvereinbarung Augrabenhäusla 
zwischen der SG Augraben e.V. (Vermieter) und dem Mieter: 
 
Name: ______________________________________________________________________ 
 
Datum der Veranstaltung:______________________________________________________ 
 

Bereitstellung des Vereinsheims: 
• Bereitgestellt wird: Vereinsheim inkl. direkt angrenzender Außenbereiche 
• Nicht enthalten: Spielplatz und Rasensportfläche 
• Hinweis: Der Zugang zum Spielplatz muss jederzeit öffentlich zugänglich bleiben! 

Bedingungen: 
• Max. Personenzahl: 45 Personen 
• Nutzungsdauer: 

o Pauschal 1 Tag 
o Nutzung ab 12:00 Uhr am Veranstaltungstag 
o Rückgabe bis spätestens 12:00 Uhr am Folgetag 
o Abweichungen nur nach gesonderter Vereinbarung 

• Nicht gestattet: Jugendpartys (z. B. Geburtstage im Alter von 16–20 Jahren) 
• Raumgestaltung: Keine Umgestaltung erlaubt (inkl. Bilder etc.) 
• Nutzungspauschale: 50,00 EUR für 1 Tag // 75,00 EUR für 2 Tage 
• Getränke: 

o Müssen über den Verein bezogen werden (Bier + Alk.freies) – Korkgeld für 
Fremdgetränke! 

o Abrechnung nach Leergut 
o Leergut getrennt und in leeren Kästen sammeln! 

• Reinigungspflicht: 
o Vereinsheim inkl. Außenflächen sauber und ordentlich übergeben 
o Alle benutzten Räume (inkl. WC, Küche, Inventar) müssen gereinigt werden 
o Müll muss selbst entsorgt werden. 
o Geschirrtücher selbst mitbringen 
o Bei nicht ordnungsgemäßer Übergabe: 60,00 EUR Reinigungspauschale 

• Haftung für Schäden: 
o Mieter haftet für Schäden am Vereinsheim oder Inventar (inkl. Geschirr, 

Gläser etc.) 
o Schäden sind unverzüglich zu melden und zu ersetzen 

• Lärmschutz / Nachtruhe: 
o Nachtruhe ab 22:00 Uhr ist zwingend einzuhalten (Fenster schließen) 
o Nutzung der Außenflächen nur bis 22:00 Uhr 
o Bei Verstoß: Anzeige oder sofortiger Veranstaltungsabbruch möglich 

• Zufahrten / Rettungswege: 
o Müssen jederzeit freigehalten werden 
o Die Grundstückseinfahrten der Nachbarn sind freizuhalten 

__________________________________________________________________________________ 
Datum   Unterschrift SG Augraben   Unterschrift Mieter 


